
Berliner Sport-Verein 1892 e.V.
Judo-Abteilung

Geschäftsstelle: Forckenbeckstr. 14a, 14199 Berlin, Tel. 832 93 24, Fax: 832 25 645

Beitrags- und Gebührenordnung

der Judo - Abteilung
gemäß § 8 der Vereinssatzung

Die Beitragsordnung regelt alle Einzelheiten über Pflichten der Mitglieder zur Entrichtung
von Beiträgen und Gebühren an den Verein. Sie ist Bestandteil der Beitrittserklärung.

Die  Mitgliedsbeiträge,  die  Aufnahmegebühr,  die  Umlagen  und  die  ggf.  anfallenden
Gebühren werden gemäß §8 der Vereinssatzung vom Abteilungsvorstand festgelegt.

Jahresbeiträge und Aufnahmegebühr (ab 2024)

Tarif Mitgliedsform Jahres-
beitrag

Kosten pro
Monat

S Schüler, Auszubildende und Studenten 174,00 € 14,50 €

E Ermäßigt
- Mitglieder, die in einem gemeinsamen 

Haushalt leben (z.B. Eltern/Kind, 
Geschwister)

132,00 € 11,00 €

N Erwachsene 204,00 € 17,00 €

R Förder- / passive / ruhende Mitgliedschaft 
(keine Teilnahme am Sportbetrieb)

24,00 € 2,00 €

Der  Einzug  des  Mitgliedsbeitrages  erfolgt  jeweils  zum  15.  Februar  als  Jahresbeitrag
mittels SEPA-Basislastschrift. Fällt der Fälligkeitstag auf ein Wochenende oder Feiertag,
dann verschiebt sich der Fälligkeitstag auf den nächsten Werktag. Abbuchungen sind nur
von einem Girokonto möglich.

Pro von einem Mitglied verschuldeter Nichteinlösung einer Lastschrift (z.B. Widerspruch,
falsche Kontoverbindung oder fehlende Deckung) wird eine Bearbeitungspauschale von
10 € erhoben. Pro Mahnung werden Mahngebühren von 5 € erhoben.

Bei  unterjährigem  Vereinseintritt  reduziert  sich  der  Jahresbeitrag  auf  die  Summe  der
verbleibenden Monatsbeiträge inkl. dem Eintrittsmonat.

Die  einmalige  Aufnahmegebühr  beträgt  30  €.  Hierin  sind  die  Kosten  für  den
vorgeschriebenen Judo-Pass enthalten.  Die Aufnahmegebühr wird  zusammen mit  dem
ersten  anteiligen  Jahresbeitrag  innerhalb  von  vier  Wochen  nach  Eintritt  per  SEPA-
Lastschrift eingezogen.
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Ruhende Mitgliedschaft
Wenn aus nachgewiesenem Grund (z.B. Krankheit, Auslandsaufenthalt) für längere Zeit 
keine Teilnahme am Sportbetrieb möglich sein sollte, so kann im Einzelfall auf Antrag die 
Mitgliedschaft für einen Zeitraum von mind. 6 bis max. 24 Monate ruhend gestellt werden. 
Die abschließende Entscheidung darüber liegt beim Vorstand (vgl. Satzung §8, Abs. 5) 

Prüfungsgebühren
Pro vor einem lizenzierten Prüfer des JVB abgelegten Kyu-Prüfung wird eine Gebühr von
30 € erhoben. Darin enthalten sind eine Urkunde, der Eintrag des lizenzierten Prüfers in
den Pass, ein passender Gürtel (ohne Gürtel verringert sich die Gebühr um 5 €) und ein
Begleitheft für die kommende Prüfung. Die Gebühr ist in bar beim Trainer zu entrichten.

Wettkämpfe
Der Verein übernimmt folgende Kosten für die Wettkämpfer:

 Startgebühren für Wettkämpfe 
 Wettkampflizenz
 Rückenaufnäher (Voraussetzung: Teilnahme am mindestens 3 Wettkämpfen)

Reisekosten werden von den Mitgliedern selbst getragen. Über Ausnahmen entscheidet
der Abteilungsvorstand.

Förderung durch BerlinPass Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) – Bankverbindung
Mitglieder, die durch den BerlinPass-BuT gefördert werden, geben bitte selbständig der
zuständigen Behörde folgende Kontoverbindung zur Überweisung des Zuschusses weiter.
Auf Wunsch wird eine Bestätigung über die aktive Mitgliedschaft ausgestellt.

Berliner Sport-Verein 1892 e.V. Abteilung Judo 
IBAN: DE33 1008 0000 0424 6330 00     
BIC: DRESDEFF100

Sonstige Bestimmungen

 Die gesetzlichen Vertreter  der minderjährigen Vereinsmitglieder verpflichten sich,
mit dem Aufnahmegesuch ihrer Kinder bis zum Ablauf des Kalenderjahres in dem
der Minderjährige volljährig wird, aufzukommen.

 Die Mitgliederverwaltung erfolgt mit einer Software. Die personenbezogenen Daten
werden nach dem Bundesdatenschutzgesetz behandelt.

 Veränderungen  von  persönlichen  Angaben,  die  im  Aufnahmeantrag  angegeben
wurden, sind unverzüglich mitzuteilen.

 Der Vereinsaustritt  ist entsprechend §5 der Vereinssatzung nur zum Ende eines
Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 3 Monaten zulässig. Er
muss  dem  Abteilungsvorstand  gegenüber  schriftlich  erklärt  werden  (Email  an
judo@bsv1892.de reicht aus). Die Austrittsbestätigung erfolgt per E-Mail.
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